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tste terminus auf Dienstag de» roten April «ächstkänflkg ar beraumt «orden. ES wird daher
solches drffm sämritchea Glaub gern dis End- bekannt grmacht, damit diejenige, welche We
ge« des Vorzugs-Rechts noch etwa» anzuführen habe», alsdann ihre vermeynr« Gerechtsame
de» BermrySurrg, daß fie deShalben nicht weiter gehört werden, ordnungsmäßig tu Prorveoll
»orsteSen. Eüssil den anen Februar 1804. K. Hess. Hoigerichr daselbst.

4. A!e bekannte und unbekannte Gläubiger der Witwe des verstorbenen Keilers nvd Kramers, Jc-
Hanne- CalesberZS dahier, werden hierdurch avfgefordert, in dem sä Üquidandum credita auf
den r 7 trn d. M. bchimmten Termin vor Fürstl. Stadtgericht allbier, entweder pklfbnlich oder

durch hiulängfich devoLwächtigte Madararies zu erscheinen, ihre allenchalbige Forderungen bey
«achderigrr AuSfchließMg von diesem Verfahren zojPrvtocoS anzuzeigrn nnd rechtlich in begrün»
den. Sontra den ztcn Mär- 1804. F. H. R. Stadtgericht. Heuser.

5. AÑe jene, welche an dem von hier sich entfernten Apotheker Frößler Forderungen zu haben
vermiyrreu, haben solche im endlichen Liqaidarivn-termin den Heu May früh 9 Uhr so gewisser
dahier ein« «ñd arrszuführen, als sie sonst damit nicht weiter gehört werden; wobey denselben
jedoch oschrich !ich oym-srhalten wird, daß di« vorhandene Activmassa schwerlich ju Befriedi
gung des rückständigen Apsthtk-KaufschMisg» hinreichen wird. Zugleich wird der sich von hier
eorfrrm« Apochrker Frößler ebenmäßig vorgeladen, um tu Termino liquidativntS über die ein»
geklagt «erdende Schnldposteu sich zu erklären, widrigenfalls demohngeachret in Eoutamaciam
verfügt werden soll «a» Rechten». Fritzlar de« raten Februar 1804.

Kurhff. Stadt, und Bogtey.Amt. Wüßuer. In 6dem Grhrkng
6. Nachdem der hiesige Bürger und Ackermann Helferlch Rose und dessen Ehrftau A««a Maria,

gebohrue Elans, ihre sämtliche Jmmodilgürher dem Sohne, Andrea», bereit» vvter dem siten
Februar v. I. gerichtlich eedtrt, und jetzt gegen tb» auf Bezahlung der nach Abzug der über
nommenen hypothekarische« Schulden bleibenden 200 Rthlr. Süther-Kauf-gelde-c geklagt haben,
zuvor aber ihr Schnldeuzustand uvtersuchr werden soll: so werden alle diejenigen, welche a«S
irgend einem GruLdr wettere Forderungen an besagtem Helferich Rose und dessen Ehefrau ha«

. ben, vorgeladen, solche in dem ans Montag de« rbteu März bestimmten Termin Morgev» 9Uhr
bey hiesigem Stadtgericht anzugeben und gehörig zu begründen, oder zu gewärtigen, daß auf sie
keine weiter« Rücksicht genommen, nvd im Berref der Auszahlung jener eingeklagten soo Rthlr.
was Rechten» erkannt werde. Fettberg am Loren Februar 1804.

Bürgermeister und Rath daselbst. In sidem Rohde&gt;
7. Wer an der geringen in ohngefehr *9 Rthlr. bestehnrdeu Dedtimasse deo Jo»auves Trübe,'

DionyfiuS Sohn, in Orferode gegründete Forderungen hat, mvß solche in 2&gt;nnmo den rzten
April d.J. vor Fürstl. Amt« allhier, bey Strafe des Ausschlüsse» von diesem Verfahren, avge»
ben. An eben diesem Tage sol auch ein dem gemeinschaftlichen Schuldner g-chörtgso ¿ Acker
stand, zwischen dem Weinberge und Jaevb Fach» belegen. meistbietend verkauft werden. Kauf«
lustige könne» sich demnach ebevwvhl vor Fürstl. Amte allhier eiufirrde«, bieten und der Meist»
bietende nach Befinde» de» Zuschlag» gewärtigen. Germ,rode den Lgte» Februar igog.

F. H. R. Amr hterselbst. O. F. E. König.
8. I« de» dahier verstorbene» Kauf, und Handelsmann» Christoph Hüther fett langen Jahren bey

hiesigem Stadtgericht anhängigen ConcmS, Sache, haben die sich gemeldete» Gläubiger ihre
Forderungen noch nicht vollständig liqutdirt- Hiera« sowohl gl» au völliger Berichtigung der
Masse. zu der ansehnliche aber wahrscheinlich größtenthrils inerigibele Acuva gehöre«, hat sich
btS dahin da» Ende dieser Sache gefioffr». Um letztere» zu erreiche«, werden diejenige» Gla«,
btger, die ihre Forderungen noch nicht völlig liqnidrrt haben, anfgeforderr, Dienstag den lore»
April uächstkünfttg des Morgens 9 Uhr vor hiesigem Stadegericht in Person »der durch hivlävg,
lieh Bevollmächtigte zu erscheinen, und lud prejudicio preclusi chre weitere Nochdurft zu wah»
ren. in bor preLro soll dann auch sämtliche« .Gläubigern, ft» Verzeichnt- der «och auSstcheu»

den


